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AUF EIN WORT

Sehr geehrte 
Damen und Herren,

mit dem Erwerb weiterer
Fachanwaltschaften
durch unsere Kollegen
Herrn Rechtsanwälte 
Oliver Titze und Sören
Riebenstahl werden die
bereits vorhanden Kom-
petenzen im Arbeitsrecht
und im Steuerrecht wei-
ter ausgebaut und auf
eine breite (und verjüng-
te) Basis gestellt. Wir freu-
en uns über den Erfolg,
der vor allem der an-
waltlichen Beratung 
unserer Mandanten zu
Gute kommen wird. 

Auf dieser Linie liegt
auch die Zusammenar-
beit mit Herrn Rechtsan-
walt Dr. Reinhard Göbel.
Wir freuen uns, Ihnen ei-
nen kompetenten Kolle-
gen mit langjähriger
Berufs erfahrung vorstel-
len zu können. In dieser
Ausgabe von Recht Ak-
tuell stellen sich diese
Kollegen mit Beiträgen
aus ihren jeweiligen 
Spezialgebieten vor. 

Eine ausführliche
Rechtsberatung kann
und will diese Publikation
nicht ersetzen; wenn es
uns aber gelingt, die ei-
ne oder andere Frage zu
beantworten oder Sie
einfach für bestehende
Probleme zu sensibilisie-
ren, haben wir unser Ziel 
erreicht.

Ihre Anwaltskanzlei  
Winter Jansen Lamsfuß

Verweigern kann die Ge-
schäftsführung ein sol-
ches Begehren nur dann,
wenn Grund zu der An-
nahme besteht, dass der
Gesellschafter die Aus-
kunft zu gesellschafts-
fremden Zwecken ver-
wenden und dadurch
der Gesellschaft oder ei-
nem mit ihr verbundenen
Unternehmen einen nicht
unerheblichen Nachteil
zufügen wird, und wenn
die Gesellschafter die
Verweigerung mehrheit-
lich beschließen. Das In-
formationsrecht ist prinzi-
piell unbeschränkt, solan-
ge es nicht missbraucht
wird. 

Wie aber steht es um
das Informationsrecht,
wenn der betreffende
Gesellschafter sich einem
Konkurrenzunternehmen
angeschlossen hat?
Reicht diese Tatsache
schon aus, um ihm 
jegliche Information 
zu versagen?
Oder kann er die Ertei-
lung der Auskunft nur an
ein Mitglied der zur Be-
rufsverschwiegenheit ver-
pflichteten Berufe (Wirt-
schaftsprüfer, Steuerbera-
ter, Anwalt) verlangen?

Die Gesellschafter einer GmbH können vom Ge-
schäftsführer jederzeit unverzüglich Auskunft über die
Angelegenheiten der Gesellschaft und Einsicht in die
Bücher und Schriften verlangen (Informationsrecht).
So sieht es das GmbH-Gesetz in § 51 a zwingend vor. 

der GmbH, die daraufhin
seinen Geschäftsanteil
einzog. Anschließend ver-
langte er von der GmbH
die Überlassung von aus-
sagefähigen betriebswirt-
schaftlichen Auswertun-
gen und Übersichten für
zwei Geschäftsjahre, um
die wirtschaftliche Situa-
tion der Gesellschaft be-
urteilen zu können. Als die
Geschäftsführung dies
unter Hinweis auf einen
entsprechenden Gesell-
schafterbeschluss ab-
lehnte, klagte der Gesell-
schafter auf Einsichtnah-
me in den letzten festge-
stellten Jahresabschluss,
die Buchhaltungsunter -
lagen des letzten abge-
schlossenen Geschäfts-
jahrs, den Geschäftsfüh-
rer-Anstellungsvertrag mit
allen Nachträgen und Zu-
sätzen sowie auf Auskunft
über die Ermittlung der

Und kann sich die Gesell-
schaft gegen jegliche
Pflicht zur Informations -
erteilung schützen, indem
sie z. B. den Geschäfts -
anteil des Konkurrenten
oder Mitbewerbers ein-
zieht?

Der Fall:
Über diesen Interessen-

konflikt hatte kürzlich das
Oberlandesgericht Mün-
chen zu entscheiden. Ein
Gesellschafter und ehe-
maliger Geschäftsführer
einer GmbH mit einer Be-
teiligung von gut 30%
hatte einen von ihm als
Unternehmer mit der Ge-
sellschaft geschlossenen
Lizenz-Partnervertrag ge-
kündigt und für die Folge-
zeit einen Lizenzvertrag
mit einem Wettbewerber
der Gesellschaft ge-
schlossen. Dann kündigte
er seine Beteiligung an

GmbH: Auskunftsverpflichtung
gegenüber Konkurrenten?
Zu Grenzen und Gestaltung des Informationsrechts des Gesellschafters
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Rechtsanwalt 
Dr. Reinhard Göbel
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Wertansätze wichtiger 
Bilanzpositionen und die
Finanzierung von Fahr-
zeugen für vier Leasing -
nehmer durch die Gesell-
schaft.

Die Entscheidung:
Das OLG München

stellte zunächst – für man-
chen interessierten Laien
sicher überraschend –
fest, dass das Informa-
tionsrecht des Gesell-
schafter weder durch
dessen Kündigung noch
durch die Einziehung sei-
nes Geschäftsanteils ent-
falle oder beeinträchtigt
werde. Die Mitglied-
schaftsrechte einschließ-
lich des Informations-
rechts blieben solange
unberührt, bis der Gesell-
schafter die ihm zuste-
hende Abfindung voll-
ständig erhalten habe.
Obwohl der Gesellschaf-
ter inzwischen mit einem
Konkurrenzunternehmen
der GmbH zusammenar-
beitete, gestand ihm das
Gericht das volle Infor-
mationsrecht hinsichtlich
der Jahresabschlüsse der
Gesellschaft und des An-
stellungsvertrags des Ge-
schäftsführers einschließ-
lich der Nachträge zu. 
Insoweit sei ein Geheim-
haltungsbedürfnis der
GmbH nicht ersichtlich. 

Anders sah das Gericht
dies für das Auskunftsver-
langen des Gesellschaf-
ters über die Finanzierung
von Fahrzeugen für ein-
zelne Leasingnehmer der
Gesellschaft, die zum
Unternehmensgegen-
stand sowohl der GmbH
als auch des Konkurrenz-
unternehmens gehörte,
mit dem der Gesellschaf-
ter auf Basis des Lizenz-

vertrags kooperierte. Inso-
weit entschied das Ge-
richt, dass der Gesell-
schafter nur Auskunftser-
teilung an einen zur Be-
rufsverschwiegenheit ver-
pflichteten, von beiden
Parteien ausgewählten
Sachverständigen verlan-
gen dürfe. Dieser dürfe
dann nicht die von der
GmbH erhaltenen Infor-
mationen an den Gesell-
schafter weitergeben,
sondern nur die von ihm
aufgrund dieser Informa-
tionen vorgenommene
Wertung, ob und in wel-
chem Umfang aus diesen
Geschäften Risiken für die
GmbH erwachsen.        

Gestaltungs hinweise:
Das Informationsrecht

lässt sich zulässigerweise
durch die Einführung ei-
nes Informationssystems,
das individuelle Informa-
tionsbegehren weitge-
hend gegenstandslos
machen kann, modifi -
zieren.

In der weit verbreiteten
Gesellschaftsform der
GmbH & Co. KG erstreckt
sich das Informations-
recht des Gesellschafters
der Komplementär-
GmbH übrigens sowohl
auf die Angelegenheiten
der GmbH als auch auf
diejenigen der KG. Das

gilt auch dann, wenn 
der Gesellschafter gleich-
zeitig Kommanditist ist. 
Demgegenüber steht
dem Nur-Kommanditisten
lediglich das weniger um-
fassende Informations-
recht des § 166 HGB zu.
Dieses ist anders als das
Informationsrecht des
GmbH-Gesellschafters
nicht nur durch gesell-
schaftsvertragliche Rege-
lungen erweiterbar, son-
dern auch beschränkbar.

RA-Praxistipp: Wenn bei
Neugründung oder Sat-
zungsänderung einer
GmbH, wie in der Praxis
vielfach üblich, lange,
teils mehrjährige Zah-
lungsfristen für die Abfin-
dung vereinbart werden,
sollten die Auswirkungen
auf den Fortbestand des
Informationsrechtes des
Gesellschafters bedacht
werden.   

Bei der individuell auf
Ihre persönlichen Belan-
ge zugeschnittenen Ge-
staltung des Informati-
onsrechts wie auch der
Ausgestaltung von Ge-
sellschaftsverträgen im
übrigen stehen wir Ihnen
gern mit Rat und Tat zur
Seite!

Dr. Reinhard Göbel,
Rechtsanwalt

RA Dr. Reinhard Göbel

Seit Februar dieses Jah-
res haben wir in Herrn
Rechtsanwalt Dr. Rein-
hard Göbel einen neu-
en Kollegen, der über
mannigfaltige und
langjährige Erfahrun-
gen im Wirtschaftsrecht
verfügt. Sein beruflicher
Werdegang führte über
wirtschaftsrechtlich und
international ausgerich-
tete Kanzleien zur Ge-
schäftsführung der Hol-
ding-Gesellschaft der
Asklepios Kliniken. 

Seine Tätigkeits-
schwerpunkte liegen
im Wirtschaftsrecht,
Vertragsgestaltungen,
Gesellschaftsrecht und
Erbrecht. Mit den Be-
sonderheiten des Wirt-
schaftsenglisch ist er
vertraut. Auch für An-
sprechpartner aus dem
französischen, spani-
schen und italienischen
Sprachraum steht er
gerne zur Verfügung.

Nach Studien in 
Gießen und Bonn und
Referendariat in Berlin,
promovierte er 1992 in
Berlin. Während seiner
Ausbildung war er
mehrere Monate an
der Deutsch-Indischen
Handelskammer in 
Madras/Indien und bei
der Deutschen Bank in
New York/USA tätig. 
In seiner Dissertation
untersucht er die
„Mehrheitsentschei-
dungen in Personen -
gesellschaften“. 

Wir freuen uns auf 
eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit!



schädigung für ein paar
Wochenstunden Aushilfe
erhält, Arbeitnehmerin ist
und für die letzten vier
Jahre Beiträge nachzu-
zahlen sind.

Auch kann im Bereich
des Arbeitsrechts, na-
mentlich im Kündigungs-
schutzrecht die Frage
entscheidungserheblich
sein, ob ein mithelfender
Familienangehöriger 
Arbeitnehmer ist oder
nicht. 

RA Sören Riebenstahl 

Die Rechtsanwaltkam-
mer Köln hat unserem
Kollegen Herrn Rechts-
anwalt Sören Rieben-
stahl gestattet, die Be-
zeichnung „Fachan-
walt für Arbeitsrecht“
zu führen. Die arbeits-

rechtliche Kompetenz
unserer Kanzlei, die sich
schon seit langem
durch unsere Fachan-
wälte für Arbeitsrecht
Elmar Ernst Lamsfuß
und Frank Neumann
auszeichnet, erfährt 
eine zukunftsweisende
Verstärkung.

Seine arbeitsrecht -
liche Ausrichtung hat
Herr Rechtsanwalt 
Riebenstahl schon als 
Referendar in unsere
Kanzlei eingebracht,
und seit 2005 mit der
Zulassung zur Anwalt-
schaft konsequent
weitergeführt. 

An dieser Stelle ein
herzliches „weiter so“!

Bei mitarbeitenden Fami-
lienangehörigen können
unterschiedliche Pro-
blemkonstellationen auf-
treten, beispielsweise
wenn das Familienunter-
nehmen insolvent wird
und die „angestellten“
Familienangehörigen für
die ausgefallenen Löhne
von der Arbeitsagentur
Insolvenzgeld erhalten
möchten. Die Arbeits-
agentur prüft die Arbeit-
nehmereigenschaft und
kommt zu dem Ergebnis,
dass der Sohn oder die
Ehefrau keine Arbeitneh-
mer waren und damit
kein Insolvenzgeld zu zah-
len ist. Die daraufhin in
Anspruch genommene
Krankenversicherung, die
in der Vergangenheit die
Sozialversicherungsbei-
träge kassiert hat, bleibt
jedoch bei ihrer Auffas-
sung, dass der Sohn oder
die Ehefrau Arbeitnehmer
waren. Eine Erstattung
der Gesamtsozialabga-
ben komme daher nicht
in Betracht. Diese uner-
trägliche Patt-Situation ist
dann von den Sozial -
gerichten mit allen Be -
teiligten zu klären.

Ebenso kann die Deut-
sche Rentenversicherung
zu dem Ergebnis kom-
men, dass die nicht an-
gemeldete Ehefrau, die
eine Art Aufwandsent-

Immer häufiger kommt, spätestens wenn die 
Deutsche Rentenversicherung eine Betriebsprüfung
durchführt, die Frage auf, ob z. B. die mithelfende
Ehefrau des Geschäftsführers Arbeitnehmerin ist und
Beiträge zur Renten- oder Gesamtsozialversicherung
fällig und nachzuzahlen sind.

Diese für alle Unternehmer mit mitarbeitenden Familienangehörigen wirtschaft-
lich bedeutsamen Fragen werden wir in einer Vortragsveranstaltung in unserem
Hause behandeln. 

Die genauen Daten hierzu geben wir Ihnen rechtzeitig bekannt. Selbst-
verständlich stehen wir Ihnen bis dahin gerne auch beratend zur Verfügung.

Sind mitarbeitende Familienangehörige Arbeitnehmer?

SEMINARANKÜNDIGUNG:
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Dies ist ein Tenor aus ei-
nem Urteil des Arbeits -
gerichtes Detmold vom
vorsitzenden Richter am
Arbeitsgericht, J. Hempel.
Das gesamte Urteil ein-
schließlich der Sachver-
haltsdarstellung und der
Entscheidungsgründe 
ist in dieser Reimform 
abgefasst. 

Was würden Sie den-
ken, wenn das von Ihnen
so mühevoll erstrittene Ur-
teil in derartiger Reimform
abgefasst würde? Darf
ein Richter so etwas? 

In der Tat, er darf. 
Bereits das Oberlandes-
gericht Karlsruhe hatte
sich 1956 damit zu befas-
sen, dass das Amtsgericht
Brühl am 29.06.1955 ein
Urteil abgesetzt hatte,
welches ebensolche
Reimformen enthielt. Der
Urteilstenor des Oberlan-
desgerichtes Karlsruhe
lautete damals:

„Die Abfassung eines
Urteils in Knittelversen, die
sich sachlich mit den der
Urteilsfindung zugrunde
liegenden Tatsachen und

„Gibt der Beklagte vor Gericht 
weiter, quasi als Bericht, 
dass er von Dritten mehrfach hörte, 
wie die Klägerin sehr störte, 
durch ihr unsittliches Betragen 
ohne dies zu hinterfragen, 
so ist dies sein gutes Recht. 
Um die Klage steht es schlecht:
Schmerzensgeld, das gibt es nicht 
und auch keine Schweigepflicht.“

(Urteil des Arbeitsgerichts Detmold 
vom 23.08.2007, Az.: 3 Ca 842/07)

Erwägungen auseinan -
dersetzen, verstößt nicht
gegen Grundprinzipien
der verfassungs gemäßen
Ordnung.“
Grundsätzlich sei es zwar
so, dass die rechtspre-
chende Gewalt des Staa-
tes im richterlichen Urteil
ihren markantesten Aus-
druck findet und dieses
sowohl bei seiner Verkün-
dung als auch bei seiner
schriftlichen Niederle-
gung formgebunden sei.
Fraglich sei dann nur, ob
die Abfassung in Reimver-
sen gegen Grundprinzi-
pien der verfassungsge-
mäßen Ordnung versto-
ße. Hierbei spielen dann
die Menschenwürde und
ähnliche verfassungsge-
mäße Grundsätze eine
Rolle, wobei eine Verlet-
zung der Menschenwür-
de nur dann angenom-
men werden kann, wenn
Urteilsgründe erkennen
lassen, dass das Gericht
die Beteiligten nicht als
freie, selbst verantwort -
liche Prozesssubjekte,
sondern als rechtlose 

Objekte des Staates oder
als zum Objekt eines Kol-
lektivs degradierte Men-
schen behandelt oder 
sie somit diffamiert oder
erniedrigt hat. 

Wenn also das Urteil in
Reimform inhaltlich sach-
lich richtig ist und erken-
nen lässt, auf welche
rechtliche oder tatsäch-
li-che Erwägungen sich
das Urteil stützt, steht der
Abfassung in Reimform
nichts entgegen. Durch
die Reimform darf nur der
jeweilige Prozessbeteilig-
te nicht herabgewürdigt
werden. 

Ähnlich entschied das
Reichsgericht bereits
1879, als die preußische
Landesregierung sich von
einer in Reimform abge-
fassten gerichtlichen Ver-
fügung veralbert fühlte
und Rechtsmittel hierge-
gen einlegte:

„In Erwägung, daß
(1) die preußische All-

gemeine Gerichtsord-
nung (…) nirgends eine
Bestimmung darüber trifft,
ob Verfügungen in ge-
bundener oder unge-
bundener Form abge-
setzt werden sollen, erste-
re Form also jedenfalls
nicht verboten ist, – daß

(2) aber es selbstver-
ständlich nur dichterisch
begabten Richtern ge-
stattet werden darf, sich
ihrer zu bedienen, daß
aber

(3) Kreisrichter Schmidt
offenbar zu dieser Kate-
gorie gehört, – daß

(4) die Verfügung allen
gesetzlichen Vorschriften
entspricht, das heißt Tag,
Stunde und Ort des Lo-
kaltermines bezeichnet,
Zeugen und Sachverstän-
dige, wie Parteien, ver-
bunden mit den nötigen
Auflagen über das, was
sie mitbringen sollen, und
der üblichen Verwarnung
vorlädt, – daß

(5) und letztens aber
vor allem der preußische
Staat froh sein kann,
wenn ein Einzelrichter,
siebzehn Jahre an einen
kleinen Ort gefesselt, sich
so viel gute Laune für sei-
nen mühseligen Beruf er-
hält, um dergleichen Ver-
fügungen in Versen abzu-
setzen,

wird die Rüge als 
unberechtigt zurückge -
wiesen.“

Fortsetzung auf S. 6

ARBEITSRECHT

Wenn sich Max und Moritz 
in die Urteilsbegründung schleichen! 
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Steuerliche Konse-
quenzen – Grundsätze

Die Frage, ob und
wann ein Betrieb aufge-
geben wird, hat erhebli-
che steuerliche Auswir-
kungen. Werden betrieb-
liche Grundstücke ver-
kauft oder in das Privat-
vermögen überführt,
müssen die stillen Reser-
ven versteuert werden.
Geschieht dies im Zuge
einer Betriebsaufgabe,
kommen Steuerermäßi-
gungen in Betracht.
Grundstücksverkäufe aus
dem Privatvermögen
unterliegen dagegen
nicht der Einkommen-
steuer, sofern es sich nicht
um so genannte Spekula-
tionsgeschäfte handelt.  

Steuerliche Konsequen-
zen im aktuellen Fall

Der Bundesfinanzhof ist
anderer Meinung als das
Finanzgericht und bestä-
tigt die bisherige Recht-
sprechung, nach der ein
aktiv bewirtschafteter
landwirtschaftlicher Be-
trieb – anders als ein Ver-
pachtungsbetrieb – nicht
durch eine Aufgabeerklä-
rung mit sofortiger steuer-
licher Wirkung aufgege-
ben werden kann.

Die Aufgabeerklärung
allein reicht für eine Be-
triebsaufgabe im Sinne
des § 16 Abs. 3 Einkom-

mensteuergesetz nicht. Es
muss außerdem zu einer
Umsetzung des Aufgabe -
entschlusses durch Ver -
äußerung und/oder Ent-
nahme der wesentlichen
Betriebsgrundlagen kom-
men. Zu einer sofortigen
Aufdeckung der stillen
Reserven führe ein Unter-
tauchen des Betriebs -
inhabers ebenso wenig
wie sein Versterben. 

Da das Finanzgericht
von einer anderen
Rechtsansicht ausgegan-
gen war und deshalb 
keine Feststellungen zum
Zeitpunkt der Veräuße-
rung oder Entnahme der
letzten wesentlichen Be-
triebsgrundlage getroffen
hatte, verwies der Bun -
des finanzhof die Sache
an das Finanzgericht 
zurück, damit es die erfor-
derlichen Feststellungen
nachhole und neu ent-
scheide.

Fazit:
Um die steuerlichen

Auswirkungen einer Be-
triebsaufgabe auszulö-
sen, bedarf es bei aktiven 
Betrieben neben dem
Aufgabeentschluss auch
der konkreten Umset-
zung.

Oliver Titze,
Fachanwalt für 
Steuerrecht

RA Oliver Titze 

Am 27. Februar 2008
hat die Rechtsanwalt-
kammer Köln unseren
Kollegen Herrn Rechts-
anwalt Oliver Titze ge-
stattet, die Bezeich-
nung „Fachanwalt für
Steuerrecht“ zu führen.
Die Jahrzehnte wäh-
rende Tradition unserer
Kanzlei in der steuer-
rechtlichen Spezialisie-
rung, die mit dem Er-
werb der Fachanwalt-
schaft für Steuerrecht
durch Herrn Rechts -
anwalt Winter in 1968
und 1989 durch Herrn
Rechtsanwalt Jansen
seinen Anfang nahm,
setzt er in unserer jun-
gen Generation dyna-
misch fort. 

Seit Ende 2003 be-
treut Herr Rechtsanwalt
Titze unsere Mandan-
ten aus dem Raum
Overath. Wir wünschen
ihm weiterhin viel 
Erfolg! 

Der Bundesfinanzhof hat-
te in seinem Urteil vom 
30. August 2007 (Az.: IV R
5/06) über einen Fall zu
entscheiden, in dem ein
Landwirt plötzlich für
mehrere Jahre unauffind-
bar verschwunden war. 
Die Familienangehörigen
hatten einen Zettel ge-
funden mit dem Wortlaut:
„Ich will nicht mehr. 
Verkauft alles inklusive
der Ländereien und löst
alles auf.“

Die Angehörigen ver-
kauften daraufhin – so-
bald es möglich war –
das Inventar, zu dem
auch der Viehbestand
gehörte, und Teile des
Grund und Bodens.
Nachdem mit dem Fi-
nanzamt Streit über die
steuerlichen Konsequen-
zen entstanden war, ent-
schied das Finanzgericht,
dass es nicht mehr zu ei-
ner Besteuerung der Ver-
käufe kommen könne,
weil der Betrieb bereits
früher aufgegeben wor-
den sei: Nämlich zu dem
Zeitpunkt, als der Land-
wirt verschwunden sei
und die Anweisung
hinterlassen habe, alles
aufzulösen und zu ver-
kaufen.

Betriebsinhaber verschwunden – Betriebsaufgabe?
STEUERRECHT

Das Urteil im Volltext finden Sie 
auf unserer Homepage 
www.winter-jansen-lamsfuss.de.
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Unser Service:

Unsere Rechtsanwälte 
und Mitarbeiter sind für Sie 
erreichbar:

Montag bis Donnerstag: 
7.30 bis 19.00 Uhr,
Freitag:
7.30 bis 17.30 Uhr.

Damit ist gewährleistet,
dass Sie Ihren Rechtsanwalt
auch vor oder nach Ihrem
Arbeitstag noch sprechen
und wichtige und eilige 
Informationen mitteilen kön-
nen. Sollte Ihr Anwalt einmal
nicht zur Verfügung stehen,
können Sie unseren Mitar-
beiterinnen am Empfang 
jederzeit eine Nachricht
hinterlassen. Ihre Informa tion
gelangt auf dem schnellsten
Weg zu Ihrem Rechtsanwalt.
Nutzen Sie diesen besonde-
ren Service unserer Kanzlei 
in eil bedürf tigen Fällen,
wenn Frist abläufe drohen
oder sonst schnelle anwalt -
liche Hilfe von nöten ist.

Rechtsanwälte 
Winter • Jansen • Lamsfuß

Falko Winter (bis 2008)

Horst Hermann Jansen
Elmar Ernst Lamsfuß

Frank Neumann
Dirk Torsten Keller

Wolfgang Bosbach
Barbara Reul-Nocke

Astrid Conrads-Schneider
Christina Greuter

Dr. Hans-Joachim Franke
Petra Zgaga

Harald Hasberg (bis 2008)

Sören Riebenstahl
Konrad Heimes

Oliver Titze
Michael Heckmann

Christiane Jansen
Refik I. Kakmaci

E-Mail: kontakt@winter-jansen-lamsfuss.de
Internet: www.winter-jansen-lamsfuss.de

Büro Overath
51491 Overath
Hauptstraße 58
Telefon 0 22 06/29 28
Telefax 0 22 06/8 29 75

Büro Rösrath-Forsbach
51503 Rösrath-Forsbach
Bensberger Straße 262
Telefon 0 22 05/90 87 10
Telefax 0 22 05/90 87 11

Büro Köln (Weiden)
50859 Köln
Aachener Straße 1212
Telefon 0 22 34/40 31-0
Telefax 0 22 34/40 31-20

Büro Berlin
10405 Berlin
Prenzlauer Allee 36
Telefon 0 30/44 01 53-15
Telefax 0 30/44 01 53-20

Büro Bergisch Gladbach
51467 Bergisch Gladbach
Odenthaler Straße 213–215
Telefon 0 22 02/93 30-0
Telefax 0 22 02/93 30-20
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Fortsetzung von S. 4

Auch wenn es den Leser
durchaus amüsieren
mag, dass ein Richter 
einerseits viel Zeit in die
Urteilsbegründung inves -
tiert und andererseits
auch lus tige Reime
kreiert: Hier ist nach unse-
rer Auffassung jedenfalls
eine Grenze überschrit-
ten, die die Würde der
Prozessbeteiligten tan-
giert. Denn gemäß Art. 1
Abs. 1 des Grundgesetzes
ist die Würde des Men-
schen bekanntlich unan-
tastbar. Diese Menschen-
würde ist auch von aller
staatlicher Gewalt zu

achten und zu schützen,
also auch von den Ge-
richten. Die Gerichte, die
sich wie das OLG Karls -
ruhe mit den Rechtsmit-
telentscheidungen offen-
bar auch ein Stück der 
eigenen Unabhängigkeit,
auch in den Formulierun-
gen, erhalten wollen, se-
hen die Menschenwürde
allein durch die Abfas-
sung des Urteils in Reim-
form noch nicht verletzt. 

Die Abfassung in Reim-
form hat für die unmittel-
bar Prozessbeteiligten, 
also den Kläger oder den
Beklagten, die vielleicht
sogar emotional unerbitt-
lich gestritten haben, je-

doch m. E. eher den An-
schein, dass das Gericht
sich über die Parteien so-
wie den Streitgegenstand
lustig macht, sodass bei
allem Verständnis für den
Verfasser die Menschen-
würde verletzt ist.

Sören Riebenstahl, 
Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Das Urteil im Volltext 
finden Sie als Link auf 
unserer Homepage. 
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